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(2) In den Karten 1 : 25.000 und 1 : 5.000 sind die Über-
schwemmungsgebietsgrenzen der Verordnung mit 
einer durchgezogenen roten Linie und das Über-
schwemmungsgebiet blau unterlegt dargestellt. Die 
Gewässer selbst sind keine Bestandteile des Über-
schwemmungsgebietes.

(3) Die Verordnung mit Karten kann vom Tag des In-
krafttretens an während der Dienststunden bei den 
nachfolgend genannten Behörden kostenlos eingese-
hen werden:

 - Region Hannover, Fachbereich Umwelt, Wilhelm-
straße 1, 30171 Hannover

 - Stadt Springe, Auf dem Burghof 1, 31832 Springe

§ 3
besondere bestimmungen

(1) Bauliche Anlagen, die beim Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung rechtmäßig vorhanden sind, bleiben weiter 
zugelassen.

(2) Die Genehmigungspflicht von baulichen und sons-
tigen Anlagen, Maßnahmen sowie Handlungen im 
Überschwemmungsgebiet richtet sich nach den Vor-
schriften des Wasserhaushaltsgesetzes. Der Antrag-
steller hat gegenüber der Genehmigungsbehörde 
den Nachweis zu erbringen, dass sein Vorhaben dem 
Schutz vor Hochwassergefahren nicht entgegensteht.

(3) Im Überschwemmungsgebiet werden allgemein zu-
gelassen, sofern die Geländeoberfläche nicht erhöht 
wird:

 a) Einzelbaum- und Einzelstrauchpflanzungen,
 b) das Aufstellen von Weidezäunen,
 c) die unterirdische Verlegung von Kabeln und Rohr-

leitungen.
 Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 

die nach diesem Absatz allgemein zugelassen sind, 
sind der Wasserbehörde anzuzeigen.

§ 4
ordnungswidrigkeiten

Wer ohne erforderliche Genehmigung bauliche Anlagen 
errichtet oder erweitert oder Handlungen im Sinne des § 
78 Abs. 1 Nr. 2 bis 9 WHG durchführt, handelt gemäß § 
103 Abs. 1 Nr. 16 WHG ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann gemäß § 103 Abs. 2 WHG mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden.

§ 5
Inkrafttreten, aufhebung früherer Festsetzungen

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Gemeinsamen Amtsblatt für die Region 
Hannover und die Landeshauptstadt Hannover in 
Kraft.

 Gleichzeitig wird die Feststellung des Freihaltungsver-
zeichnisses für die Haller durch den Oberpräsidenten 
vom 23.04.1911 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Hannover Stück 19.1911 vom 12.05.1911, Seite 133) 
aufgrund von § 2 Abs. 5 des Gesetzes zur Verhütung 
von Hochwassergefahren vom 16.08.1905 aufgeho-
ben.

Hannover, den 07.10.2014 

Region Hannover
Der Regionspräsident

Hauke Jagau

a) Satzungen, verordnungen und 
 bekanntmachungen 
 der regIon hannover und der
 landeShauptStadt hannover

 region hannover 

 bekanntgabe des vorprüfungsergebnisses nach § 3 a  
uvpg (gesetz über die umweltverträglichkeits-
prüfung)

Für folgendes Vorhaben wurde bei mir ein Wasserrechts-
antrag auf Erlaubnis nach § 10 Wassergesetzes (WHG) 
gestellt:
Grundwasserentnahme und Grundwasserwiedereinlei-
tung in die Leine in Hannover, Schlossallee/Leibnizufer, 
befristet bis 02/2015.
Nach § 3 a Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) gebe ich hiermit bekannt, dass eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung für o.g. Vorhaben unterblei-
ben soll. 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auf Schutzgüter im Sinne des § 2 
Absatz 1 des UVPG nicht zu erwarten sind.

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Evers

 verordnung über die Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes der haller und des neuen gehlen-
bachs in der region hannover

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Wassergeset-
zes (NWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 64), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 05.08.2014 (Nds. GVBI. S. 236), in Ver-
bindung mit § 76 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154), und 
§ 58 Abs. 1 Nummer 5 und § 161 Nummer 10 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. 
S. 307), hat die Regionsversammlung in ihrer Sitzung am 
07.10.2014  folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes

Für die Haller und den Neuen Gehlenbach in der Region 
Hannover wird ein Überschwemmungsgebiet in den un-
ter § 2 näher bezeichneten Grenzen festgesetzt.

§ 2
geltungsbereich

(1) Die genaue Abgrenzung des Überschwemmungs-
gebietes ist zeichnerisch in der Übersichtskarte im 
Maßstab 1 : 25.000 und in 6 Lageplänen im Maßstab 
1 : 5.000 bestimmt. Die Lagepläne sind regelnder Be-
standteil dieser Verordnung. Für die Veröffentlichung 
im Gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hanno-
ver und die Landeshauptstadt Hannover ist die Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 70.000 beigefügt.
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 verordnung über die Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes der gestorfer beeke in der region 
hannover

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Wassergeset-
zes (NWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 64), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 05.08.2014 (Nds. GVBI. S. 236), in Ver-
bindung mit § 76 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154), und 
§ 58 Abs. 1 Nummer 5 und § 161 Nummer 10 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. 
S. 307), hat die Regionsversammlung in ihrer Sitzung am 
07.10.2014 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes

Für die Gestorfer Beeke in der Region Hannover wird ein 
Überschwemmungsgebiet in den unter § 2 näher bezeich-
neten Grenzen festgesetzt.

§ 2
geltungsbereich

(1) Die genaue Abgrenzung des Überschwemmungsge-
bietes ist zeichnerisch im Lageplan im Maßstab 1 : 
5.000 und im Detailplan „Meierkamp“ im Maßstab 
1 : 1.000 bestimmt. Der Lageplan und der Detailplan 
sind regelnde Bestandteile dieser Verordnung.

(2) Im Lageplan 1 : 5.000 und im Detailplan 1 : 1.000 sind 
die Überschwemmungsgebietsgrenzen der Verord-
nung mit einer durchgezogenen roten Linie und das 
Überschwemmungsgebiet blau unterlegt dargestellt. 
Die Gewässer selbst sind keine Bestandteile des Über-
schwemmungsgebietes.

(3) Die Verordnung mit Karte kann vom Tag des Inkraft-
tretens an während der Dienststunden bei den nach-
folgend genannten Behörden kostenlos eingesehen 
werden:

 - Region Hannover, Fachbereich Umwelt, Wilhelm-
straße 1, 30171 Hannover

 - Stadt Pattensen, Auf der Burg 1 – 2, 30982 Patten-
sen

§ 3
besondere bestimmungen

(1) Bauliche Anlagen, die beim Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung rechtmäßig vorhanden sind, bleiben weiter 
zugelassen.

(2) Die Genehmigungspflicht von baulichen und sons-
tigen Anlagen, Maßnahmen sowie Handlungen im 
Überschwemmungsgebiet richtet sich nach den Vor-
schriften des Wasserhaushaltsgesetzes. Der Antrag-
steller hat gegenüber der Genehmigungsbehörde 
den Nachweis zu erbringen, dass sein Vorhaben dem 
Schutz vor Hochwassergefahren nicht entgegensteht.

(3) Im Überschwemmungsgebiet werden allgemein zu-
gelassen, sofern ein Abstand von mindestens 5 Meter 
von der Böschungsoberkante von Gewässern einge-
halten und die Geländeoberfläche nicht erhöht wird:

 a) Einzelbaum- und Einzelstrauchpflanzungen,
 b) das Aufstellen von Weidezäunen
 c) die Errichtung von Masten und Antennen,
 d) die unterirdische Verlegung von Kabeln und Rohr-

leitungen,

 e) Aufstockung vorhandener Gebäude, Dachausbau-
ten und Anbau von Vordächern,

 f) baurechtlich verfahrensfreie Baumaßnahmen auf 
bebauten Grundstücken, als Rahmen- oder Gitter-
konstruktion, oder mit einer Seitenlänge von nicht 
mehr als 1 Meter, z.B. Rankgerüste, Spielgeräte, 
aufgeständerte Terrassen, Gartengrills,

 g) Wege, Fahr- und Stellflächen auf bebauten Grund-
stücken,

 Der Erdaushub der Bauarbeiten ist außerhalb des 
Überschwemmungsgebiets zu entsorgen.

 Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, 
die nach diesem Absatz allgemein zugelassen sind, 
sind der Wasserbehörde anzuzeigen.

§ 4
hochwasserabfluss im baugebiet meierkamp

(1) Im Baugebiet Meierkamp in Jeinsen dienen die Er-
schließungsstraße „Meierkamp“ sowie die Flutmulde 
längs der Gestorfer Beeke dem Hochwasserabfluss.

(2) Die Mulde und die Straßen sind von der Stadt Patten-
sen so zu unterhalten, dass ihre HW-Funktion dauer-
haft erhalten bleibt.

(3) Die Wasserbehörde führt alle 5 Jahre eine Schau 
durch.

§ 5
ordnungswidrigkeiten

Wer ohne erforderliche ‚Genehmigung bauliche Anlagen 
errichtet oder erweitert oder Handlungen im Sinne des § 
78 Abs. 1 Nr. 2 bis 9 WHG durchführt, handelt gemäß § 
103 Abs. 1 Nr. 16 WHG ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann gemäß § 103 Abs. 2 WHG mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
im Gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover in Kraft.

Hannover, den 07.10.2014

Region Hannover
Der Regionspräsident

Hauke Jagau

 landeshauptstadt hannover

 – – –

b)  Satzungen und bekanntmachungen 
der StÄdte und gemeInden

 – – –
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c) SonStIge bekanntmachungen

 kirchenkreisamt ronnenberg

 Friedhofsordnung (Fo) für den Friedhof der ev.-
luth. thomas kirchengemeinde hohenbostel/ bar-
singhausen.

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kir-
chenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hohenbostel 
am 13.05.2014 folgende Friedhofsordnung beschlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern 
ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. 
Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft 
verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen 
hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben 
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit er-
halten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung 
und Weisung.

Inhaltsübersicht

I.   allgemeine vorschriften
§   1  Geltungsbereich und Friedhofszweck
§   2  Friedhofsverwaltung
§   3  Schließung und Entwidmung

II.  ordnungsvorschriften
§   4  Öffnungszeiten
§   5  Verhalten auf dem Friedhof
§   6  Dienstleistungen

III.   allgemeine bestattungsvorschriften
§   7  Anmeldung einer Bestattung
§   8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§   9  Ruhezeiten
§ 10  Umbettungen und Ausgrabungen

Iv.  grabstätten
§ 11  Allgemeines
§ 12  Reihengrabstätten
§ 12 a Rasenreihengrabstätten ohne Pflege
§ 12 b Rasenwahlgrabstätten ohne Pflege
§ 13  Wahlgrabstätten
§ 14  Urnenreihengrabstätten
§ 14 a  Rasenurnenreihengrabstätten ohne Pflege
§ 15  Urnenwahlgrabstätten
§ 15 a  Rasenurnenwahlgrabstätten ohne Pflege
§ 16  Stelen/ Wahlgrabstätten als Kammern
§ 17  Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 18  Bestattungsverzeichnis

v.   gestaltung von grabstätten und grabmalen
§ 19  Gestaltungsgrundsatz
§ 20  Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

vI.   anlage und pflege von grabstätten
§ 21  Allgemeines
§ 22  Grabpflege, Grabschmuck
§ 23  Vernachlässigung

vII.   grabmale und  andere anlagen
§ 24  Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 25  Entfernung
§ 26  Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

vIII.  trauerfeiern
§ 27  Benutzung der Friedhofskapelle / Kirche

IX.  haftung und gebühren
§ 28 Haftung
§ 29  Gebühren

X.  Schlussvorschriften
§ 30  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. allgemeine vorschriften

§ 1 
geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Hohenbostel in seiner 
jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur Zeit die 
Flurstücke 60,61/1, 62 und 63 Flur 1 Gemarkung Ho-
henbostel in Größe von insgesamt 1.22.86 ha. Eigen-
tümerin des Flurstücke(s) ist die Ev.-luth. Thomas-
Kirchengemeinde Hohenbostel. 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Hohenbostel hatten, sowie derjeni-
gen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in 
einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof 
dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und 
Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungs-
gesetzes. 

(3) Bestattungen anderer Personen  bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand ver-
waltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen. 

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlänge-
rung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grab-
mals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

§ 3 
Schließung und entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzel-
ne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet 
werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung  dürfen keine  
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
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fen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ru-
hestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwid-
mung wird erst ausgesprochen, wenn keine  Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

II. ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist tagsüber bis Einbruch der Dunkel-
heit geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder 
teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen 
werden.

§ 5 
verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, 
die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu un-
terlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Per-
sonen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inli-

nern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kin-
derwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer 
-  zu befahren,

 b) Waren aller Art zu verkaufen  sowie Dienstleistun-
gen anzubieten, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

 d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten,

 e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind,

 f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen,

 g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au-
ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,

 h) Hunde unangeleint mitzubringen. Exkremente 
sind zu entfernen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 
soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

§ 6 
dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer  nach vorheriger Mahnung gegen für 
den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Fried-
hof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleis-
tungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasser- 
entnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. allgemeine bestattungsvorschriften

§ 7 
anmeldung einer bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung/Pfarramt anzumelden. Dabei ist mit-
zuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend 
mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederho-
lung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der 
ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
beschaffenheit von Särgen und urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht 
nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden 
Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffent-
licher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 



– 397 –

Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 38/2014

die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge 
ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend. 

(5) Es dürfen bei Erdbestattungen nur Urnen, Überurnen 
oder Schmuckurnen verwendet werden die innerhalb 
der Ruhezeit verrotten und  die physikalische, chemi-
sche oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 
des Grundwassers nicht verändern. 

§ 9 
ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20  Jahre.

§ 10
umbettungen und ausgrabungen 

(1) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet wer-
den. Den Antrag an die vorstehende Behörde muss 
der Nutzungsberechtigte stellen und  sämtliche mit 
der Umbettung verbundenen Kosten tragen.

(2) Die berechtigte Person hat  sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Be-
schädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen.

(3) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

(4) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen 
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestim-
mungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

Iv. grabstätten

§ 11
allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

 a. Reihengrabstätten   (§ 12),
 b. Rasenreihengrabstätten ohne Pflege (§ 12 a),
 c. Rasenwahlgrabstätten ohne Pflege  (§ 12 b),
 d. Wahlgrabstätten   (§ 13),
 e. Urnenreihengrabstätten (§ 14),
 f. Rasenurnenreihengrabstätten 
  ohne Pflege (§ 14a),
 g. Urnenwahlgrabstätten  (§ 15),
 h. Rasenurnenwahlgrabstätten ohne Pflege  (§ 15 a)
 i. Stelen Wahlgrabstätten als Kammern (§ 16).
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhof-

strägers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in 
der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, 
nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen haben jede Änderung ih-
rer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall 
vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 

bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche 
oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter 
und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in 
einer Grabstelle bestattet werden.

(5)  In einer bereits belegten Wahlgrabstelle darf zusätz-
lich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits be-
stattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder 
der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach 
dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-
schaft  oder ein naher Verwandter war.

(6)  Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen folgende Größe haben:

 a) für Särge von Kindern:
  Länge: 1,20 m  Breite: 0,80 m,
 von Erwachsenen:
 b) Wahlgrabstätten:
  Länge: 2,40 m Breite: 1,20 m (Einzel)
  Länge: 2,40 m Breite: 2,40 m (Doppel)
  Länge: 0,60 m Breite: 0,40 m (ohne Pflege)
 c) reihengräber:
  Länge: 2,00 m Breite: 1,00 m 
 d) bei urnengrabstellen:
  Länge: 0,80 m Breite: 0,60 m (Einzel)  
  Länge: 1,00 m Breite: 0,60 m (Doppel)
  Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m (ohne Pflege)
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernom-

menen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend.

(7)  Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 
m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. 
Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein.

(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung  bestimmt oder zugelassen sind. 

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet 
die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver 
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.

§ 12
reihengrabstätten

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden. 

(2)  Der Nutzungsberechtigte wird vor Ablauf der Ruhe-
zeit über die Einebnung der Grabstätte schriftlich in-
formiert.
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§ 12 a 
rasenreihengrabstätten

(1)  Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen oder Aschen mit einem Grabplatz die der 
Reihe nach beigesetzt werden. Die Ruhezeit beträgt 
für Erdbestattungen 30 Jahre und für Aschen 20 Jah-
re, vom Tage der Bestattung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. Das 
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

(2) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. Eine 
eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der Grabplat-
te) durch die nutzungsberechtigte oder andere Perso-
nen ist nicht zulässig. Blumenschmuck oder Figuren 
dürfen weder auf der Grabstätte noch auf dem Rasen 
abgelegt werden. 

(3)  Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grabge-
steck niederzulegen. Bis Ende März des Folgejahres 
ist dieses zu entfernen.

(4)  Auf Rasenreihengrabstätten sind nur liegende, bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe zwischen 40x60x6 und 50x50x6 cm 
zulässig. Eine Einfassung ist nicht zulässig.

(5)  Die Vorschriften des § 12, Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über 
das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 

(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um mindestens 5 Jahre verlängert werden. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages 
aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich 
das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte 
bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die 
Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Ge-
bührenordnung.

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die  nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

 a) Ehegatte,
 b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,
 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
 d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer  

Väter oder Mütter,
 e) Eltern, 
 f) Geschwister,
 g) Stiefgeschwister,
 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden  

Erben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestat-
tungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die 
Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen 
bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Per-
son und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; 
zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen der bisherigen und der neuen nut-
zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat 
die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge-
nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungs-
recht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils 
ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nut-
zungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte 
ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfol-
gerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 gewor-
den ist. Für die Übertragung gilt  Absatz 4.

§ 14 
urnenreihengrabstätten

(1)  Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von 
Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte 
darf nur eine Asche bestattet werden.

(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas an-
deres ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch 
die Vorschriften für Reihengrabstätten. 

§ 15
urnenwahlgrabstätten

(1)  Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder meh-
reren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die 
Dauer von 20 Jahren vergeben.

(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

§ 16
Stelen / Wahlgrabstätten als kammern

1)  Stelen Kammern werden nach Verfügbarkeit für die 
Dauer von 20 Jahren vergeben. Die Kammer kann 
mit 2 Urnen belegt werden, eine weitere Urne kann 
auf Antraggenehmigt werden. Die Ruhefrist verlän-
gert sich entsprechend.

2)  Die Stelen Anlage ist eine Gemeinschaftsanlage. Das 
Ablegen von Grabschmuck o.ä. ist nicht erlaubt. Die 
Pflege obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

3)  Im Übrigen gelten die für Wahlgrabstätten genannten 
Vorschriften ( § 13)

§ 17 
rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
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lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 

(2)  Ausnahmen von Absatz 1 bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

(3)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung. 

(4)  Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen)  besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

§ 18 
bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein 
Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an wel-
cher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

v. gestaltung von grabstätten und grabmalen

§ 19  
gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird. 

§ 20
gestaltung und Standsicherheit  von grabmalen 

und anderen anlagen

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Werkstatt-
bezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder 
Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise an-
gebracht werden.

(2)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen  errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.

(3)  Grabmale und  andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.

(4)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidri-
ge Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger 
berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile 
davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Perso-
nen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentli-

che Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat auf-
gestellt wird. 

vI. anlage und pflege der grabstätten

§ 21
allgemeines

(1)  Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten 
nicht gestattet. Pflanzen über 1,50 m Höhe müssen 
von dem Nutzungsberechtigten entfernt werden.

(2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder  Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.

(4)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5)  Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.

§ 22 
grabpflege, grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht 
abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und 
Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.

(2)  Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht 
gestattet.

(4) Bei Verwendung von Vlies und Magerbeton o.ä. zur 
Grabpflege ist darauf zu achten, dass es sich dabei 
um luft- und wasserdurchlässige Materialien handelt.
Kies oder Steine dürfen max. 2/3 der Grabstätte bede-
cken.

§ 23 
vernachlässigung

(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
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pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungs-
berechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hie-
rauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen. 

(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung  und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen 
und

 b) Grabmale und  andere Anlagen beseitigen lassen.
(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 

Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.

vII. grabmale und  andere anlagen

§ 24 
errichtung und Änderung von grabmalen

(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. 

(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen 
sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzei-
geunterlagen eingetragen sein.

(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzei-
ge der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.

(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie 

e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, 
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und 
jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleis-
tungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in 
Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Aus-
führung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung 
nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen.  Die 
gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung 
spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der 
Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahme-
prüfung  und die Abnahmebescheinigung entspre-
chend den Anforderungen der TA Grabmal vorzule-
gen.

(8)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der TA Grabmal die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 20 Absatz 4.

§ 25 
entfernung

(1)  Grabmale und  andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2)  Die Kosten für die Abräumung des Grabmals und 
der Grabanlage sollen bei der Grabnutzungsgebühr 
mit berücksichtigt werden. Wurden die Kosten bei 
Erwerb des Nutzungsrechtes an der Grabstätte nicht 
erhoben, wird für die entstehenden Abräumkosten 
eine in der Gebührenordnung vorgesehene Gebühr 
berechnet. 

(3)  Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von 
Grabmalen und  anderen Anlagen. Innerhalb von 
drei Monaten nach der Bekanntmachung über das 
Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können 
die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und  
andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht 
um Grabmale nach § 26 handelt. 

(4)  Kommt die Nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung nicht innerhalb von 3 Monaten nach Be-
kanntgabe über die Abräumung der Grabstätte kann 
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die Friedhofsverwaltung die Abräumung auf Kosten 
der Nutzungsberechtigten Person vornehmen oder 
veranlassen. Für die entstehenden Kosten ist die nach 
der Gebührenordnung vorgesehene Gebühr zu Zah-
len.

(5)  Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grab-
male und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht 
zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und  an-
derer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung 
hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn 
die verpflichtete Person selbst abräumt.

§ 26 
künstlerisch oder historisch wertvolle grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

vIII. trauerfeier

§ 27
benutzung der Friedhofskapelle / kirche

(1)  Für Verstorbene steht für die Trauerfeier die Fried-
hofskapelle zur Verfügung

(2)  Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

(4) Die Trauerfeier in der Kirche ist in Ausnahmefällen 
auf Antrag möglich. 

 In der Kirche ist nur eine Trauerfeier nach der in Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen vorgeschrie-
benen Weise zulässig. Freie Redner sind in der Kirche 
nicht zugelassen.

IX. haftung und gebühren

§ 28 
haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grab-
male, und andere Anlagen entstehen. 

§ 29 
gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 30 
Inkrafttreten, außerkrafttreten

(1)  Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 22.04.1999 außer Kraft.

Hohenbostel, 13.05.2014

DER KIRCHENVORSTAND
Back L. S. Teichgräber
Vorsitzender  Kirchenvorsteher

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 
66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Ronnenberg, 15.09.2014

DER KIRCHENKREISVORSTAND
L.S. i.A Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes
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